
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/9/18 2Ob214/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1958

Norm

KFG 1955 §88 Abs1 Satz3

KfV 1947 §104 litb

Rechtssatz

Daß das Schleppseil weder durch aufgesetzte Lappen noch sonst gut sichtbar gemacht wurde, kann nicht durch die

Beiziehung eines Einweisers wettgemacht werden.
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